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hanbelt, tie Sntereffengegenfähe geltenb unb treten ber
Slugfülfrung f)inbernb in ben 2Beg, 3tt biefem geit»
punEt ift and) öfter ber ttriinfdjbare (Sinfïuh ber 3'itereffeu»
freife auf bie ©efe^e nidjt met)r gu erzielen.

©eftü§t auf btelfatf) gemachte berartige @rfat)rungen
muffte unfer ©eutraloorftanb baran fefthalten, bah bor
altem bie leiteuöen ©runbfäfse ber anguftrebenben Sunbeg»
gefepe Oereinbart unb erft bann unterfudjt werben folle,
ob gut Turchfülfrung biefer oereinbarten ©efehegprofette
eine Serfaffunggrebifion notmenbig fei unb in toeldjer
Sßeife überhaupt weiter Oorgegartgen werben tonne.

Sftadjbem fid) ber Sentraloorftanb beg Sereiug
fdpoeiger. ©efdjäftgreifenber biefer Sluffaffung nidjt an»
fdjliehen tonnte unb wir au« ber gewedjfeiten ilorre»
fponbeng annehmen mufften, bafs er eg oorgielfen würbe,
felbftänbig uor,zugegen, wollten wir feinem Streben
nicfjt hinbernb in ben 2ßeg treten. SBir tonnten anber»
feitg fein Sorgelfen fdjoit beg£)alb nidjt unterftüfeen,
weil fid) bie angeorbnete llnterfdjriftenfammlung auf
eine blofje „^unbgebung" befdjräntt. Tie Unterzeichner
ber „Soltgpetition" wollen bie guftänbigen 93e£)5rben
blog erfudjen, bie bezüglichen Sunbeggefepe an (patib
gu nehmen, ohne irgenbmeidje redjtliclje Serbinblidjteit,
wann unb wie bieg gefdjetjen folle. 2Bit unferfeitg
wären bagegen gerne bereit gewefen, ein in aller ge=

feölichen fyonn geftellteg Suitiatiübegeljren, bag bie

Seljörben gur Seljanblung ber barin formulierten ißoftu»
late gwingt, mit aller (Snergie gu unterftühen. SBir
wüttfchen ber petition beg Sereiug fdjweiger. ©efdjäftg»
reijenber guten ©rfolg, glauben aber nidjt, bah bie oon
ihm beüorgugte gornt ber blofjen föunbgebung, aud)
wenn biefe burdj nod) fo üiele taufenb llnterfdjriften
unterftüfzt wirb, eine beffere Söirtung bei ben guftänbigen
Seljörben haben werbe, alg unferc fdjon üor Sahren
wieberholt offigiefl tunbgegebenen Sereiugbefdjiüffe ober
bie Oon beiben Serbätiben gemadjte (Singabe oom legten
Sahr.

3m Sntereffe beg Oon unfern Sahregüerfatnmlungen
berlangten giel&ewufjten Sorgeljeng glaubte unfer ©en»

tralborftanb nidjt anberg hanbeln gu bürfen. Snbem
Wir ben eingenommenen Stanbpunft unfern Settionen
hiemit gur àenntnig bringen, ' wollen wir eg immerhin
gang 3hoem ©rmeffen anijeimftellen, bag Vorgehen beg
Sereing fdjweiger. ©efchäftgreifenber gu unterftüpen
ober nicht.

SDtit freunbeibgenöffifdjem @rufj!

Sern, ben 15. äftai 1900.

§iir bcit ©eutralOorftmib be§ Scfjitieij. ©eiuerbeoereiitê :

Ter ^jSräfiberit : Ter ©etretär:

3. Sdjeibegger. SBerner ft'rebg.

unît £t£fcnm0ôUU£vti*it0tttt0*»n
(Slmtlidje DriginaOMitteitungen.) gtac£>t>vucï betbutcn.

$ie Sterornjjcnmg ber ©djemte Seim SScftalojjifjnnfc in ©djiinen»
tterb ttt ©ecgriiben an 23auutetfter ©buarb §afner in Siirid) (um
14,100 granfen).

fpengftenfdjeuue in ©cppfpim. ©rb» unb Maurerarbeiten an
gran? ©talber, 33augefd)äft in ©dppfbeim ; Zimmerarbeiten influfiöe
Sjebacpng an 3. S3aumeter»SBe8pi, SSaumeifter in ©djüpfpeim.

Maurer» unb Zimmerarbeit für bie geftptte, foœie Srtiicb' unb
©djeibenftanb fiir bad iprg. ïantonale Sdjiipcnfcft in 2lmriêttieil
tourbe an ©t. ©afagranbe, S3augefc£)äft in SlmriStoeil Hergeben.

Stier Söoppufer ber „®igenl)eim»©efellfdjaft eibg. fftofibeamter
©eïtioit ©but". Maurerarbeiten an ©ruber u ßo„ SSaumeifter in
©bur; ©raniilieferung an ®albini it. Dtoffi in Dfogna; Sunfiftein»
lieferung an ®at)ib ©treuli in Zürid) III; Zimmerarbeit an Sïafp.
Düffel in ©bur; ©epreiner* unb ©laferarbeiten an Ulrid) ®ripfiel
in ©bur.

Itiubau ber g-abri! Murfart bei graucufelb. Zimmerarbeiten an
21. SSifcbof in Mabingen ; ©penglerarbeii an @. 2tngfi in grauen»
felb ; ©cfjlofferarbetteu an 3- ®itcbfcbmib in grauenfelb ; ßieferung
ber T=!8allen an Snedjtli u. So. in Zürirf) ; ©laferarbeiten an @.

Müller in graucnfelb.
Sirdje Dbcrtobl»Zug. gnffboben an 3ofef ©abriel, Zimmer»

mann in ObertopZug. Srufttäfer an 2lnton Sang, ©ebreiner in
Dbertot|l=Zug.

fiurplab 3tnrfd)ad). ©rftettung einer fpfablreibe an 3ob- Meper,
Zimmermeifter in Dtorfdiacb.

©ruiciteruug beb griebbofed 51t St. iPeier=Santaben. @rb= unb
Maurerarbeiten an ©ebrüber ©apres in Dfmürefina.

Unterbau für beu neuen ©iiterbabnbaf famt Sfabniibetbriirtung
bei ©t. Sconbarb in ©t. ©allen an ©tepban Dtoffi, Sfauunternebmer
in @t. ©allen,

Siefcrung bau bierad)figctt Motortoagcn für ben ele'trifdien Sie»

trieb ber ©tfabenbapeit ber ©tabt Sicrn tourbe ber febtreigerifepen
3nbuftriegefellfcbaft Dleubaufen bei ©djaffbaufen, unb biefentgen ber
ftoeiadjfigen Motortoagen ber girma ©eijfberger u. Sie. in ©djtieren
übertragen.

©leltritrijitâtêuicrt Saitfattne. ®ie Siefernng ber Si abet für bas
Step ber ©tabt tiaufanne tourbe ber gabrit elettrifcber Säbel in
©ortaiüob übertragen.

®ie ©trapenbcrbreitcrung ©aftiel=Saugiuicd an bie SJaufirma
3. ©aftp u. ©ie. in ®rinS.

gut»

w, feine ^nn>enïrnn0 int gentölinlidfcn ^elien>
(Sorrefp.) ©cpluff.

4. ®a§ Slcetpleugag alg §eimmaterial.
Seim Srenner einer gewöhnlidjeu Seudltflamme eut»
widelt fith weniger SBärme, wenn fie mit |2lcett)Iengag,
ftatt mit Seudjtgag gefpeift wirb. ®odh änbert fidj
bieg Serhältnig unter befonberen Umftänben unb gwar
gu ©unften beg Slcetpleng. Um einen Siter SBaffer Bei

gewöhnlicher Temperatur auf 100 ©rab gu erdigen,
Braudjt eg etwa 40—45 Siter Steinfofjlengag. Ten
gleichen @ffeft bringt man aber mit 10—17 Siter Slce»

tplengag gu Wege. Tie <Sd)Waufungen rüljren wefent»
lid) Oon ber Qualität beg ßarbibeg heo. wag barauf
Ijinbeutet, bah aitbere mitauffteigenbe Söiaterialien bie
§eigtraft beg ^tcetpleng erhötjen tonnen. Um bie §eig=
traft ber Slcetplenflamme gu erhöhen, gibt eg unter
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handelt, die Interessengegensätze geltend und treten der

Ausführung hindernd in den Weg. In diesem Zeit-
Punkt ist auch öfter der wttnschbare Einfluß der Interessen-
kreise auf die Gesetze nicht mehr zu erzielen.

Gestützt auf vielfach gemachte derartige Erfahrungen
mußte unser Centralvorstand daran festhalten, daß vor
allem die leitenden Grundsätze der anzustrebenden Bundes-
gesetze vereinbart und erst dann untersucht werden solle,
ob zur Durchführung dieser vereinbarten Gesetzesprojekte
eine Verfassungsrevision notwendig sei und in welcher
Weise überhaupt weiter vorgegangen werden könne.

Nachdem sich der Centralvorstand des Vereins
schweizer. Geschäftsreisender dieser Auffassung nicht an-
schließen konnte und wir aus der gewechselten Korre-
spondenz annehmen mußten, daß er es vorziehen würde,
selbständig vorzugehen, wollten wir seinem Streben
nicht hindernd in den Weg treten. Wir konnten ander-
seits sein Vorgehen schon deshalb nicht unterstützen,
weil sich die angeordnete Unterschriftensammlung aus
eine bloße „Kundgebung" beschränkt. Die Unterzeichner
der „Volkspetition" wollen die zuständigen Behörden
blos ersuchen, die bezüglichen Bundesgesetze an Hand
zu nehmen, ohne irgendwelche rechtliche Verbindlichkeit,
wann und wie dies geschehen solle. Wir unserseits
wären dagegen gerne bereit gewesen, ein in aller ge-
schlichen Form gestelltes Juitiativbegehren, das die

Behörden zur Behandlung der darin formulierten Postu-
late zwingt, mit aller Energie zu unterstützen. Wir
wünschen der Petition des Vereins schweizer. Geschäfts-
reisender guten Erfolg, glauben aber nicht, daß die von
ihm bevorzugte Form der bloßen Kundgebung, auch
wenn diese durch noch so viele tausend Unterschriften
unterstützt wird, eine bessere Wirkung bei den zuständigen
Behörden haben werde, als unsere schon vor Jahren
wiederholt offiziell kundgegebenen Vereinsbeschlusse oder
die von beiden Verbänden gemachte Eingabe vom letzten
Jahr.

Im Interesse des von unsern Jahresversammlungen
verlangten zielbewußten Vorgehens glaubte unser Cen-
tralvorstand nicht anders handeln zu dürfen. Indem
wir den eingenommenen Standpunkt unsern Sektionen
hiemit zur Kenntnis bringen/wollen wir es immerhin
ganz Ihrem Ermessen anheimstellen, das Vorgehen des
Vereins schweizer. Geschäftsreisender zu unterstützen
oder nicht.

Mit freundeidgenössischem Grußl

Bern, den 15. Mai 1900.

Für den Centralvorstand des Schweiz. Gewerbevereins:

Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegger. Werner Krebs.

Aàits- nnd Kiefernngsnbevtragnngen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verbuk».

Die Vergrößerung der Scheune beim Pcstalozzihausc in Schönen-
werd in Secgräben an Baumeister Eduard Hafner in Zürich (um
14,100 Franken).

Hengstenscheune in Schiipfheim. Erd- und Maurerarbeiten an
Franz Stalder, Baugeschäft in Schiipfheim; Zimmerarbeiten inklusive
Bedachung an I. Baumeler-Weöpi, Baumeister in Schiipfheim.

Maurer- und Zimmerarbeit für die Fcsthütte, sowie Schieß- und
Schcibcnstand für das ihurg. kantonale Schützenfest in Amrisweil
wurde an St. Casagrande, Baugeschäft in Amrisweil vergeben.

Vier Wohnhäuser der „Eigenheim-Gesellschaft cidg. Postbeamter
Sektion Chur". Maurerarbeiten an Gruber u Co., Baumeister in
Chur; Granitlieferung an Daldini u. Rossi in Osogna; Kunststein-
lieferung an David Streust in Zürich III; Zimmerarbeit an Kasp.
Riffel in Chur; Schreiner- und Glaserarbeiten an Ulrich Trippel
in Chur.

Umbau der Fabrik Murkart bei Fraucufcld. Zimmerarbeiten an
A. Bischof in Matzingen; Spenglerarbeit an E. Angst in Frauen-
seid; Schlosserarbeitcu an I. Tnchschmid in Frauenfeld; Lieferung
der D-Balken an Kncchtli u. Co. in Zürich; Glaserarbeiten an G.
Müller in Frauenfeld.

Kirche Obcrwhl-Zug. Fußboden an Josef Gabriel, Zimmer-
mann in Oberwyl-Zug. Brusttäfer an Anton Lang, Schreiner in
Oberwyl-Zug.

Kurplatz Rorschach. Erstellung einer Pfahlreihe an Joh. Meyer,
Zimmermeister in Rorschach.

Erweiterung des Fricdhofes zu St. Peter-Samaden. Erd- und
Maurerarbeiten an Gebrüder Caprez in Pontresina.

Unterbau für den neuen Giitcrbahnhof samt Bahnübcrbrückung
bei St. Lconhard in St. Gallen an Stephan Rossi, Bauunternehmer
in St. Gallen.

Lieferung von bicrachsigcn Motorwagen für den cle'trischen Be-
trieb der Straßenbahnen der Stadt Bern wurde der schweizerischen
Jndustriegesellschaft Neuhausen bei Schaffhausen, und diejenigen der
zweiachsigen Motorwagen der Firma Geißberger u. Cie. in Schlieren
übertragen.

Elcktritrizitätswcrk Lausanne. Die Lieferung der Kabel für das
Netz der Stadt Lausanne wurde der Fabrik elektrischer Kabel in
Cortaillod übertragen.

Die Straßenvcrbrciterung Castiel-Laugwics an die Baufirma
I. Casty u. Cie. in Trins.

Das Aeetylengns
u. seine Anwendung im gewöhnlichen Keben.

(Korresp.) Schluß.
4. Das Acetylengas als Heizmaterial,

Beim Brenner einer gewöhnlichen Leuchtflamme ent-
wickelt sich weniger Wärme, wenn sie mit jAcetylengas,
statt mit Leuchtgas gespeist wird. Doch ändert sich
dies Verhältnis unter besonderen Umständen und zwar
zu Gunsten des Acetylens. Um einen Liter Wasser bei
gewöhnlicher Temperatur auf 100 Grad zu erhitzen,
braucht es etwa 40—45 Liter Steinkohlengas. Den
gleichen Effekt bringt man aber mit 10—17 Liter Ace-
tylengas zu Wege. Die Schwankungen rühren wesent-
lich von der Qualität des Carbides her, was darauf
hindeutet, daß andere mitaufsteigende Materialien die
Heizkraft des Acetylens erhöhen können. Um die Heiz-
kraft der Acetylenflamme zu erhöhen, gibt es unter



STCr 8 3IIufttfcrtc ((f)trei?crif(f|C $atti>tottler»3dtoitfl (Orßatt für bie offiziellen ipublifutioneu be§ ©c&weiv ©emerbebereinS). 149

.Quführung ber Suft auf natürlichem SBege, alfo ohne
fünftliche Nachhülfe mit Sßinbflügeln, pumpen unb ber»

gleichen nur 2 Slrten, einmal, inbem man bie erhifüe
Suft ber flamme bireft gufülfrt unb bann, inbem man
ber fatten Suft burch eigene Kanäle ober Oeffnungen
in eigens bagu ïjergeftellten Vrennern bor bem Ver»
Brennen 3ntritt gum SlcetpleugaS geftattet (Vunfenbren»
ner), baS erfte Spftem gibt eine weifje, baS lefstere
eine Blaffe glamme. Stuf baS erfte Spftem grünbet
fic| baS patent bon Hartmann in ©t. giben für feine
$od)= unb Heizapparate. Rad) biefem Sqftem werben
Kocpapparate in berfcpiebenen ©röfien, fotbie 33ügel=

apparate unb Defen gurn Heigen bon gimmern, ferner
Sötpapparate für 2Beid)löterei geliefert. SBenn mir recht
berichtet finb, hat bie ffarma Vautnberger & Senftieben
in 3nrid) ebenfalls patentierte $och» unb Heizöfen uttb
gwar mit Vunfenbrennern.

Turdf Zuführung mit Suft auf fünftlichem SBege,

atfo mit SBinbflügel ober pumpen, fann mit Slcetplen»
gas eine fetfr hohe Temperatur erreicht werben, bie

ausreicht gum Sçhmelgen bon Rteffiugbraht, ©djlagloth
u. f. f. unb fomit gur Hartlötfjerei für Keine ©egen»
ftänbe [ich gang gut eignet, fowie gum Verarbeiten
bon Keinen ©laSgegenftänben, ferner gum Reparieren
Keiner ©tahltnerfgeuge für Kleinmechanifer, Uhrmacher
u. f. w. Apparate h^für fann man ebenfalls bei

Hartmann in ©t. fÇibeit begiepen unb finb bort immer
fotche aufgeftetlt. SluS allem biefem geht hf*bor, bah
baS Slcetpten auch öie Heiginbuftrie ficf) eignet.
StllerbingS ift bie ©ache erft im SInfangSftabium, aber
bie 3"hmft roirb auch ba noch bie nötigen Verbeffer»
uttgen bringen unb fomit bie SlceüjlengaSinbuftrie ein
Weiteres fÇelb erringen. Tie gachlitteratur ift arm an
ejaften Taten für SlcetplengaS als Heigntaterial. Ta
man nun f^nte Verbrennungseinrichtungen erhatten
fann, bie bei fünftlicher Suftgufulfr eine abfotute Ver»
brennung garantieren, fo wäre eS gewif? am ißlape,
Wenn ein gelehrter gadjmann hierüber ejafte gorfchun»
gen machen mürbe. Ties würbe ber SBeiterentwicflung
ber H^apparate für Slcetplen wefenttidh Vorfdjub
teiften. —

5. ©chtuhbemerfungen über bie poligeilichen
Verorbnungen über SlcetpIengaSanlagen. 3n
ihren Hauptbeftimmungen ftimmen biefetben fo giemlich
überall überein. Sie oerlangen, fomeit nicht eigene fpegiette,
nur für biefen gwecf borhanbene, ifotierte ©ebäulich»
feiten fi<h borfinben unb fie atfo in einem bewohnten
ißribathaufe aufgefteüt werben, baff für bie Stuffteltung
bon ©aSapparaten nur Sofate im Souterrain öerwenbet
toerbeu, bie bem gewöhnlichen fßublifum nicht gugäng»
Itdf) finb ; bah biefe Sofate gut üentitiert feien unb mit Sicht
nicht betreten werben bürfen, bah bie ©aSapparate noch
fpegietl mit einem Verfdjlag ober Umhüllung Oerfehen
fein müffen, bamit nicht unberufene ißerfonen baran
herumhantieren fönnen. TaS ©arbib fott in gut fdjlie»
henben metallenen Vüchfen aufbewahrt unb gröbere
Quantitäten nur in feuerfichern, ifolierten ©ewölben
untergebracht werben ; enblich folt jebe Slntage bor bem

Gebrauch &urcf) einen bom Staate begeichneten gad)»
Wann unterfudjt werben. Seber nur einigermahen
Gefahrene wirb gugebeu müffen, bah alle biefe gorbe»
jungen burchauS gerechtfertigt finb. 3n ber That wirb
wuptfächtid) nur bie eine Veftimmung, bah baS Sofat
Nicht mit Sicht betreten werben bürfe, ats täftig em»

bjunben unb baher auch oft übertreten unb gwar tjaupt»
faßlich Beim SBirtfdjaftSbetrieb. Räch meiner Slnfidü
Nnb Uebergeugung fönnte ba leicht SSanbel gefchaffen
Serben, wenn bom Verfdjlag aus, in bem ber ©aS»
Nhparat untergebracht wirb, eine 8—10 cm weite Vieth»
Rohrleitung als ÜlbführungSrotfr ins gteie eingefchaltet

würbe, bamit alles fchäbliche ©aS bireft inS greie unb
nicht m baS begügliche Souterrain gelangen fönnte.
3m fernem möchte ich bringenb 3ebermann empfehlen,
ben ©aSapparat nur bei Tag gu entleeren unb wieber
gu füllen unb bei öorfommenben Störungen nur bei

Tag biefelben gu befeitigen unb jebenfadS baS begüg»
liehe Sofal nur mit einer Saterne gu betreten unb bie»

felbe ftets tief gu halten unb nur auf ben Voben gu fteHen
unb niemals aufguhängen ®S mühte bann fonberbar
gugehen, bis fi<h fo noch eine Gsjplofion ereignen
fönnte. 3ebe ©aSleitung füllte mit einem Haupthahn,
fowie mit einer SntleerungSleitung ins greie Oerfehen
fein, um bei einem brotfenben Vranbfaü ben ©afometer
entleeren gu fönnen. VeibeS trifft man an ben wenig»
ften Seitungen. 3ft ber ©afometer leer, fo ift feine
©efahr mehr borhanben. Tie Hauptfache ift unb bleibt
immer bei einem Vranbfall, bah rechtzeitig baS bor»
rätige ©arbib ins fÇreie gefepafft wirb. ®S bietet mehr
©efährbe als ber ©afometer. nietnit finb meine @r=

läuterungen erfchöpft. J. H.

©egcit ben mtlautern îôettbetocrb. Ter üon ben

Herren 3acq. SBürgler unb Seo VünbgenS bem gürcher.
ÜantonSrat unterbreitete Snitiatibüorfchlag gu einem
„@efeh betr. unlautern SBettbewerb" hat folgenben
SBortlaut: § 1. TeS Verbrechens beS unlautern 3Bett=
bewerbeS macht fid) fchulbig: a) SBer in ber Slbficht,
ben Slnfchein eines günftigen SlngeboteS herüorgurufen,
über Urfprung unb @rwerb, über H^ftrfhmgSart, be»

fonbere ®igenfchaften unb SBert bon SBaren ober ge»

werblichen Slrtifeln, über bie Sltenge ber Vorräte, ben

3lnlah gum Verfaufe ober bie ißreiSbemeffung miffent»
lieh unwahre unb gur Irreführung geeignete Angaben
macht; b) wer im Söettbemerb wiber beffereS SSiffen
über baS SrwerbSgefchäft eines anbern, über bie SBaren
ober gewerblichen Seiftungen, über bie ißerfonen beS

Inhabers ober SeiterS beS (SefchäfteS unwahre Vehaup»

tungen thatfächlicheo 9lrt auffteüt ober terbreitet, welche

geeignet finb, ben Vetrieb ober $rebit beS ©efchäfteS

gu fchäbigen unb beffen Äunbfchaft abguleiten. § 2.

SBer fidj beS Vergehens beS unlautern SBettbewerbeS

fchulbig macht, wirb mit (Selbbufje bon 20—500 gr.
belegt. 3m SBieberholungSfalle fann neben ber Vuhe
auf (SefängniS bis gu 14 Tagen erfannt werben. § 3.

Ter RegierungSrat ift mit Vollgiehung biefeS ©efe^eS

beauftragt. TiefeS ©efeh tritt am 1. 3anuar 1901
in ®raft.

Ter Sohnfotihift gwifcheit bcit St. ©aller 3i«tnter«
leutctt uwb Rleiftertt würbe baburd) beigelegt, bah bie

SReifter einen Riinimallohn bon 48 Rp. für bie Stuben
gugeftanben haben. Ter Streif war nur ein partieller.

Sagcrei Rüntlattg. 3ofeph Slnton H"ppi, Sluguft
Hüppi unb Rtaj Theiler in Rümlang, haben unter ber
§irma ©ebr. Häppf & Theiler in Rümlang eine SMIef»

tibgefellfchaft eingegangen, welche am 21. ÜRai 1900

ihren Slnfang genommen hat, unb bie Slftiben unb

ißaffiben ber' erlogenen girma „3- '31- Häppi'^ ©rben"
übernimmt. Rtühle, Säge unb föiftenfabrif.

Vauwefen in éwrf'h- 8» ben testen Tagen würbe
auf ben ©teinbau beS neuen ißrebigerturmeS baS

elferne ©erippe beS H^lnieS aufgefegt. Tie @ifenfon=

ftruftiou würbe bon Sohle & Sie. in Zürich angefertigt,
unb währenb fonft berartige RiontierungSarbeiten fich

fehr fchwierig geftalten, bollgog fich biefe Arbeit an»

fdjeinenb mit gröhter Seichtigfeit unb in ber über»

rafchenb furgen ßeit bon neun SlrbeitStagen. H^'te
fteht baS gange ©ifengerippe beS ca. 40 Rîeter hohen

TurmhelmeS fertig montiert ba, unb eS hat fich &er

Nr 8 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins).

Zuführung der Luft auf natürlichem Wege, also ohne
künstliche Nachhülfe mit Windflügeln, Pumpen und der-
gleichen nur 2 Arten, einmal, indem man die erhitzte
Luft der Flamme direkt zuführt und dann, indem man
der kalten Luft durch eigene Kanäle oder Oeffnungen
in eigens dazu hergestellten Brennern vor dem Ver-
brennen Zutritt zum Acetylengas gestattet (Bunsenbren-
ner), das erste System gibt eine weiße, das letztere
eine blasse Flamine. Auf das erste System gründet
sich das Patent von Hartmann in St. Fiden für seine

Koch- und Heizapparate. Nach diesem System werden
Kochapparate in verschiedenen Größen, sowie Bügel-
apparate und Oefen zum Heizen von Zimmern, ferner
Löthapparate für Weichlöterei geliefert. Wenn wir recht
berichtet sind, hat die Firma Baumberger à Senstleben
in Zürich ebenfalls patentierte Koch- und Heizöfen und
zwar mit Bunsenbrennern.

Durch Zuführung mit Luft auf künstlichem Wege,
also mit Windflügel oder Pumpen, kann mit Acetylen-
gas eine sehr hohe Temperatur erreicht werden, die

ausreicht zum Schmelzen von Messingdraht, Schlagloth
u. f. f. und somit zur Hartlötherei für kleine Gegen-
stände sich ganz gut eignet, sowie zum Verarbeiten
von kleinen Glasgegenständen, ferner zum Reparieren
kleiner Stahlwerkzeuge für Kleinmechaniker, Uhrmacher
u. f. w. Apparate hiefür kann nian ebenfalls bei

Hartmann in St. Fiden beziehen und sind dort immer
solche aufgestellt. Aus allem diesem geht hervor, daß
das Acetylen auch für die Heizindustrie sich eignet.
Allerdings ist die Sache erst im Anfangsstadium, aber
die Zukunft wird auch da noch die nötigen Verbesser-

ungen bringen und somit die Acetylengasindustrie ein
weiteres Feld erringen. Die Fachlitteratur ist arm an
exakten Daten für Acetylengas als Heizmaterial. Da
man nun heute Verbrennungseinrichtungen erhalten
kann, die bei künstlicher Luftzufuhr eine absolute Ver-
brennung garantieren, so wäre es gewiß am Platze,
wenn ein gelehrter Fachmann hierüber exakte Forschun-
gen machen würde. Dies würde der Weiterentwicklung
der Heizapparate für Acetylen wesentlich Vorschub
leisten. —

5. Schlußbemerkungen über die polizeilichen
Verordnungen über Acetylengasanlagen. In
ihren Hauptbestimmungen stimmen dieselben so ziemlich
überall überein. Sie verlangen, soweit nicht eigene spezielle,
nur für diesen Zweck vorhandene, isolierte Gebäulich-
keiten sich vorfinden und sie also in einem bewohnten
Privathaufe aufgestellt werden, daß für die Aufstellung
von Gasapparaten nur Lokale im Souterrain verwendet
werden, die dem gewöhnlichen Publikum nicht zugäng-
l>ch sind ; daß diese Lokale gut ventiliert seien und mit Licht
nicht betreten werden dürfen, daß die Gasapparate noch
speziell mit einem Verschlag oder Umhüllung versehen
sein müssen, damit nicht unberufene Personen daran
herumhantieren können. Das Carbid soll in gut schlie-
Kenden metallenen Büchsen ausbewahrt und größere
Quantitäten nur in feuersicher», isolierten Gewölben
untergebracht werden; endlich soll jede Anlage vor dem

Gebrauch durch einen vom Staate bezeichneten Fach-
wann untersucht werden. Jeder nur einigermaßen
Erfahrene wird zugeben müssen, daß alle diese Förde-
vungen durchaus gerechtfertigt sind. In der That wird
hauptsächlich nur die eine Bestimmung, daß das Lokal
vicht mit Licht betreten werden dürfe, als lästig em-
Pfunden und daher auch oft übertreten und zwar Haupt-
sachlich beim Wirtschaftsbetrieb. Nach meiner Ansicht
vnd Ueberzeugung könnte da leicht Wandel geschaffen
werden, wenn vom Verschlag aus, in dem der Gas-
Apparat untergebracht wird, eine 8—10 ein weite Blech-
Rohrleitung als Abführungsrohr ins Freie eingeschaltet

würde, damit alles schädliche Gas direkt ins Freie und
nicht in das bezügliche Souterrain gelangen könnte.

Im fernern möchte ich dringend Jedermann empfehlen,
den Gasapparat nur bei Tag zu entleeren und wieder
zu füllen und bei vorkommenden Störungen nur bei

Tag dieselben zu beseitigen und jedenfalls das bezüg-
liche Lokal nur mit einer Laterne zu betreten und die-
selbe stets tief zu halten und nur auf den Boden zu stellen
und niemals aufzuhängen Es müßte dann sonderbar
zugehen, bis sich so noch eine Explosion ereignen
könnte. Jede Gasleitung sollte mit einem Haupthahn,
sowie mit einer Entleerungsleitung ins Freie versehen
sein, um bei einem drohenden Brandsall den Gasometer
entleeren zu können. Beides trifft man an den wenig-
sten Leitungen. Ist der Gasometer leer, so ist keine

Gefahr mehr vorhanden. Die Hauptsache ist und bleibt
immer bei einem Brandfall, daß rechtzeitig das vor-
rätige Carbid ins Freie geschafft wird. Es bietet mehr
Gefährde als der Gasometer. Hiemit sind meine Er-
läuterungen erschöpft. ll. H.

Verschiedenes.
Gegen den unlautern Wettbewerb. Der von den

Herren Jacq. Würgler und Leo Bündgens dem zürcher.
Kantonsrat unterbreitete Initiativvorschlag zu einem
„Gesetz betr. unlautern Wettbewerb" hat folgenden
Wortlaut: H 1. Des Verbrechens des unlautern Wett-
bewerbes macht sich schuldig: n) Wer in der Absicht,
den Anschein eines günstigen Angebotes hervorzurufen,
über Ursprung und Erwerb, über Herstellungsart, be-

sondere Eigenschaften und Wert von Waren oder ge-
werblichen Artikeln, über die Menge der Vorräte, den

Anlaß zum Verkaufe oder die Preisbemessung wiffeut-
lich unwahre und zur Irreführung geeignete Angaben
macht; k) wer im Wettbewerb wider besseres Wissen
über das Erwerbsgeschäft eines andern, über die Waren
oder gewerblichen Leistungen, über die Personen des

Inhabers oder Leiters des Geschäftes unwahre Behaup-
tungen thatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, welche

geeignet sind, den Betrieb oder Kredit des Geschäftes

zu schädigen und dessen Kundschaft abzuleiten. Z 2.

Wer sich des Vergehens des unlautern Wettbewerbes
schuldig macht, wird mit Geldbuße von 20—500 Fr.
belegt. Im Wiederholungsfalle kann neben der Buße
auf Gefängnis bis zu 14 Tagen erkannt werden. Z 3.
Der Regierungsrat ist mit Vollziehung dieses Gesetzes

beauftragt. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1001
in Kraft.

Der Lohnkonflikt zwischen den St. Galler Zimmer-
lenten und Meistern wurde dadurch beigelegt, daß die

Meister einen Minimallohn von 48 Rp. für die Studen
zugestanden haben. Der Streik war nur ein partieller.

Sägerei Rümlang. Joseph Anton Hüppi, August
Hüppi und Max Theiler in Rümlang, haben nnter der

Firma Gebr. Hüppi <à Theiler in Rümlang eine Kollek-
tivgesellschaft eingegangen, welche am 21. Mai 1000

ihren Anfang genommen hat, und die Aktiven und

Passiven der erloschenen Firma „I. A. Hüppi's Erben"
übernimmt. Mühle, Säge und Kistenfabrik.

Bauwesen in Zürich. In den letzten Tagen wurde
auf den Steinbau des neuen Predigerturmes das

eiserne Gerippe des Helmes aufgesetzt. Die Eisenkon-

struktion wurde von Löhle à Cie. in Zürich angefertigt,
und während sonst derartige Montierungsarbeiten sich

sehr schwierig gestalten, vollzog sich diese Arbeit an-
scheinend mit größter Leichtigkeit und in der über-
raschend kurzen Zeit von neun Arbeitstagen. Heute
steht das ganze Eisengerippe des ca. 40 Meter hohen

Turmhelmes fertig montiert da, und es hat sich der
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